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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 Veranlassung 

Die Einwohnergemeinde Buus ist die Eigentümerin der Quellfassung „Wasserriesle-
tenquellen“ (54.8.-11.A) und nutzt deren Quellwasser als Rohwasser für die Trink-
wasserversorgung. Die Quellfassung liegt am nördlichen Ausläufer des Farnsbergs, 
rund 1 km südlich des Ortskerns von Buus. 

Die Wasserriesletenquellen verfügt über eine rechtsgültig ausgeschiedene Schutz-
zone S2 (S) aus dem Jahre 1985. Sowohl die Dimensionierung der Schutzzonen wie 
auch die Inkraftsetzung erfolgten vor Inkrafttreten der revidierten Gewässerschutz-
verordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 einschliesslich zugehöriger Ausfüh-
rungsvorschriften. Aus diesem Grund widersprechen sowohl die aktuell gültige 
Schutzzone als auch das dazugehörige Reglement den rechtlichen Vorgaben und 
sollte daher angepasst werden. 

Der Gemeinderat von Buus hat beschlossen, die Schutzzonen der „Wasserriesleten-
quellen“ (54.8.-11.A) zu revidieren. 

1.2 Wasserversorgung 

1.2.1 Kurzüberblick 

Die Wasserversorgung Buus gehört zur Wasserregion 5 des Kantons Basel-Land-
schaft. Weitere Gemeinden der Region 5 sind Maisprach und Hemmiken. Die Was-
serversorgung Buus ist eigenständig, während Hemmiken und Maisprach jeweils 
Wasser von Buus beziehen. Im Normalbetrieb ist keine Rückspeisung nach Buus 
vorgesehen. Ferner gibt es keinen Wasseraustausch zwischen der Region 5 und an-
deren Regionen.  

Die Gemeinde Buus bezieht das Trinkwasser primär aus dem Grundwasserpump-
werk "Tal" und sekundär aus dem eigenen Quellwassergebiet Wasserriesleten. Im 
Grundwasserpumpwerk Tal wird das geförderte Grundwasser aufbereitet und in die 
Reservoire auf Eck (Niederzone Buus) und Farnsburg (Hochzone Buus) gepumpt. 
Das Quellwasser der Wasserriesletenquellen fliesst im Freilauf ins Reservoir auf Eck 
und wird dort mittels einer UV-Anlage desinfiziert. 

Die Wasserversorgung Buus stellt den grössten Wasserertrag der Region 5 dar und 
beliefert über die Hochzone Buus neben dem Siedlungsgebiet über 40 Landwirt-
schaftsbetriebe in Buus und Umgebung. Über die Ausgleichsbecken Humbel und 
Gugel werden Landwirtschaftsbetriebe in Buus, Hemmiken, Hellikon AG, Wegens-
tetten AG und Wintersingen versorgt. 

1.2.2 Quellwasser 

Die Gemeinde Buus ist die Eigentümerin der Quellfassungen „Wasserriesletenquel-
len“ und nutzt deren Quellertrag als Rohwasser für die Trinkwasserversorgung. Die 
Quellfassungen liegen auf Gemeindegrund auf Parzelle 3735 am nördlichen 
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Hangfuss des Farnsbergs, rund 1 km südlich des Ortskerns von Buus.  

 

Abbildung 1: Lage des Projektgebietes (Situation 1:25'000; Ausschnitt aus GeoView BL) 

Die Wasserriesletenquellen werden mit Karstwasser aus dem Hauptrogenstein-
Grundwasserleiter gespiesen. Ihr Einzugsgebiet lässt sich gemäss Felduntersu-
chungsergebnissen (Färbversuch) im bewaldetem Gebiet des nördlichen Farns-
bergs abgrenzen.    

Ihre Schüttung beträgt gemäss der Wasserstatistik BL im Zeitraum 2009-2018 
durchschnittlich rund 46'570 m3/Jahr (≈1.5 L/s), wobei im 10-jährigem Mittel 33'400 
m3/Jahr (≈1.06 L/s) zur Trinkwassergewinnung genutzt wurden. Dies entspricht ca. 
27 % der gesamten Wassergewinnung der Gemeinde Buus. Für die Quellwas-
sernutzung bedarf es keiner Konzession. 

1.2.3 Schutzzonen 

Die Wasserriesletenquellen verfügen über eine rechtsgültig ausgewiesene Grund-
wasserschutzzone S2 (siehe Abbildung 2). Die Schutzzonen und das dazugehörige 
Reglement für die Wasserriesletenquellen und die Quellen Hof Unter Farnsburg wur-
den im Oktober 1984 von der Einwohnergemeinde Buus beschlossen und im Januar 
1985 vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt. Ihr Inkrafttreten 
liegt damit vor der Erneuerung des Gewässerschutzverordnung von 1998.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der Gewässerschutzkarte mit Schutzzonen (blau) und Gewässer-
schutzbereich Au (rot) 

Eine Schutzzone S1 für die Fassungsbereiche sowie eine weitere Schutzzone S3 
fehlen bis dato. 

Die rechtsgültige Schutzzone für die Wasserriesletenquellen wurden im Jahre 1985 
ausgeschieden. Sie besteht lediglich aus der Schutzzone S2. Eine Schutzzone S1 
oder S3 besteht derzeit nicht.  

Die derzeit gültigen Dokumente listet die nachfolgende Tabelle. 

 Beschluss des Regie-
rungsrates 

Akten- bzw. Inventar-Nr. 

Nr. Datum Plan Reglement 

Wasserriesletenquellen 
und Hof unter Farnsburg 

216 22.01.1985 n.v. BL_18_ZP_00_07 

 

Zum Zeitpunkt der Ausscheidung waren andere gesetzliche Richtlinien massge-
bend. Ferner wurden nach einem massiven Erdrutsch im Jahr 2000 mit Schaden-
folge für die Quellfassungen diese komplett neu erstellt. Vor diesem Hintergrund und 
aufgrund des altrechtlichen Status sind die Schutzzonen neue auszuweisen. 

1.3 Vorhaben 

1.3.1 Quellwassernutzung 

Der Quellertrag stellt im Normalbetrieb einen wichtigen Anteil an der Trinkwasserge-
winnung der Gemeinde Buus dar. Der Quellertrag kann zwar durch die konzessio-
nierte Bezugsmenge im Pumpwerk Tal im Normalfall vollständig ersetzt werden. Je-
doch bietet die Quellwassernutzung aus wirtschaftlichen und nachhaltigen Aspekten 
eine günstige Möglichkeit zur Gewinnung von Rohwasser für die 
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Trinkwasserversorgung. So sind bis auf eine 1-stufige Aufbereitung mittels UV-Be-
handlung keine weiteren Aufbereitungsmassnahmen erforderlich. Zudem entfallen 
Energieaufwendungen, da das Rohwasser der Trinkwasserversorgung frei zufliesst.  

Damit kann in Ausnahmesituationen wie z.B. Strommangellagen das frei austre-
tende Quellwasser direkt genutzt und damit zumindest temporär eine Notversorgung 
mit Trinkwasser lokal sichergestellt werden. Dies erscheint umso gewichtiger, da ak-
tuell das dritte Standbein zur Trinkwasserversorgung lediglich aus Notverbindungen 
zu Nachbargemeinden besteht.  

Vor diesem Hintergrund sollen die Quellen weiterhin zur Gewinnung von Rohwasser 
für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. 

Da die Quellfassungen nach dem Erdrutsch im Jahr 2000 quasi komplett neu erstellt 
wurden, sind zurzeit keine baulichen Massnahmen an Fassungen und Ableitungen 
erforderlich. Im Vordergrund steht die Anpassungen der bestehenden bzw. die Neu-
ausscheidung fehlender Schutzzonen. 

1.3.2 Schutzzonen 

1998 ist das eidgenössisch Gewässerschutzrecht mit Inkraftsetzung der Gewässer-
schutzverordnung grundlegend revidiert worden. Konkrete Vorgaben zur Bemes-
sung der Schutzzonen folgten mit diversen Vollzugshilfen im Zeitraum 1998 bis 
2025. 

Nach Erscheinen der Wegleitung Grundwasserschutz (BUWAL 2004) forderte der 
Kanton Basel-Landschaft mit Rundschreiben vom 23. Sept. 2005 an alle InhaberIn-
nen und Standortgemeinden von Trinkwasserfassungen ihre Schutzzonen nach 
Massgabe des revidierten Rechts überprüfen zu lassen und ggf. anzupassen. 

Da die ergiebigsten Quellen am Fusse des Farnsbergs zur Gewinnung von Rohwas-
ser für mehrere öffentliche Trinkwasserversorgungen genutzt werden, wurden im 
Rahmen der Wasserversorgungsplanung Region 5 Buus (Situationsanalyse) weitere 
hydrogeologische Abklärungen empfohlen. 

Zur Verbesserung des hydrogeologischen Systemverständnisses sowie in Anbe-
tracht von anstehenden Schutzzonenüberprüfungen hat sich die Fachstelle Grund-
wasserschutz im kantonalen Amt für Umweltschutz und Energie im Jahr 2018 ent-
schlossen, die Entwässerung im Rahmen eines gemeindeübergreifenden Projektes 
mit Markierversuchen untersuchen zu lassen. Anhand der Ergebnisse konnten die 
Einzugsgebiete der Quellgruppen räumlich differenziert werden.  

In Bezug auf die Quellfassungen Wasserriesleten sind folgende Dokumente berück-
sichtigt: 

2000 Rutschsanierung und Wiederher-
stellung Quellfassungen 

Kiefer & Studer AG 
29.09.2000 

2018 Machbarkeitsstudie zweites 
Standbein Region 5 (Buus) 

Holinger AG 26.06.2018 

2018 Markierversuch Farnsberg Holinger AG 10.07.2018 
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2019 Regionale Wasserversorgungspla-
nung Kanton BL – Region 5 (Buus) 

Holinger AG 07.05.2019 

2021 Machbarkeitsstudie - Konzept 
Wasserbeschaffung Gemeinde 
Buus  

Holinger AG 02.11.2021 

2022 Voruntersuchung Holinger AG 17.11.2022 

2024 Hauptuntersuchung Holinger AG 15.03.2024 

2024 Analyse Nutzungskonflikte Holinger AG 18.07.2024 

 

Sowohl der Markierversuch wie auch die Voruntersuchung haben ergeben, dass die 
bestehenden Schutzzonen im Falle der fortgesetzten Nutzung angepasst werden 
müssen. 

Den eidgenössischen Vorgaben entsprechend wurden die Schutzzonen innerhalb 
des gesamten unterirdischen Zuströmbereichs auf Grundlage einer räumlich diffe-
renzierten Bestimmung der Vulnerabilität mit dem EPIK-Verfahren festgelegt (siehe 
Hauptuntersuchung). Dabei wurde im Bereich Farnsberg die Ausscheidung der Zo-
nen S1, S2 und Sm empfohlen. Auf die Ausscheidung der Zone Sh konnte aufgrund 
geringer Vulnerabilität räumlich verzichtet werden. 

Das AUE hat zur vorgeschlagenen Abgrenzung der Schutzzonen mit Schreiben vom 
18. Nov. 2024 Stellung genommen. Demnach ist die Herleitung der Schutzzonen 
nachvollziehbar und schlüssig. Die Abgrenzung der Grundwasserschutzzonen ge-
nügt den rechtlichen Vorgaben. 

1.4 Erforderliche Schutzzonenmutation 

Die vorliegende Revision bezieht sich auf die Ausweisung von Grundwasserschutz-
zonen für die Quellfassungen Wasserriesletenquellen (54.8.-11.A) in Buus, beste-
hend aus den Zonen S1, S2 und Sm anstelle der bisherigen Zonen S2. 

1.5 Einverständnis 

1.5.1 Grundeigentümer 

Die Mutation tangiert gesamthaft 3 Parzellen auf Gemeindegebiet Buus.  

Der überwiegende Teil der künftigen Schutzzonen betrifft Grundeigentum von öffentli-
chen Körperschaften, konkret die Bürger- und Einwohnergemeinde Buus. Das Einver-
ständnis der Bürger- und Einwohnergemeinde wird im Rahmen der Genehmigung der 
Schutzzonen durch die Einwohnergemeindeversammlung eingeholt. 

Eine teilweise betroffene Parzelle ist im Privatbesitz. Das Einverständnis wurde bilateral 
eingeholt. 
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2 ZIELSETZUNG 

Ziel des vorliegenden Mutationsverfahrens ist es, die rechtlichen Voraussetzungen 
für eine Quellwassernutzung zur Trinkwasserversorgung zu sichern. 

3 ABLAUF DER PLANUNG 

3.1 Organisation 

Folgende Parteien sind an der Schutzzonenmutation beteiligt: 

Partei Rolle Aufgabe 

Wasserversorgung Gemeinde 
Buus 

Nutzer der Fassungen (ver-
antwortlich für Ausscheidung 
der Schutzzonen) 

Beantragung der Mutation 

HOLINGER AG Planungsbüro  Erstellung des Mutations-
plans und Planungsberich-
tes 

Einwohner- und Bürgergemeinde 
Buus 

Standortgemeinde (verant-
wortlich für raumplanerisch 
Umsetzung Schutzzonen) 

Durchführung des raumpla-
nerischen Verfahrens 

Amt für Umweltschutz und Ener-
gie BL 

Zuständige kantonale Amts-
stelle 

Prüfung 

3.2 Ablauf der Planung 

Folgender Planungsablauf ist für die Schutzzonenmutation aktuell vorgesehen: 

Termin/Zeitraum Planungsschritt 

18. Nov. 2024 Vorprüfung der Schutzzonenmutation durch AUE BL 

22. April 2025 Beschluss der Schutzzonenmutation durch den Gemeinderat von Buus 

01.-30. Mai 2025 Durchführung Informations- und Mitwirkungsverfahren 

19. September 2025 Beschluss der Schutzzonenmutation durch Einwohnergemeindever-
sammlung der Gemeinde Buus 

13. November 2025 Öffentliche Auflage (30 Tage) 

Abwarten Referen-
dumsfrist von 30 Tagen 

Genehmigung der Schutzzonenmutation durch den Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft 

 

4 INHALT DER PLANUNGSVORLAGE 

Für die Quellfassungen Wasserriesleten der Wasserversorgung Buus sollen die 
Grundwasserschutzzonen S1, S2 und Sm nach Massgabe der eidgenössischen Ge-
wässerschutzverordnung ausgeschieden werden. 

Die Abgrenzung der Zone S1 basiert auf der Lage der Fassungselemente und der 
Vorgabe eines Abstands von 10 m dazu. Talseitig genügt ein Abstand von 5 m. 
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Die Zuweisung zu Zone S2 erfolgt für jenen Teil des unterirdischen Zuströmberei-
ches, welche weniger als 100 m von der Fassung entfernt ist. 

Die Zuweisung zu Zone Sm erfolgt für jenen Teil des unterirdischen Zuströmberei-
ches, der gemäss der Bewertung mit dem EPIK-Verfahren eine mittlere Vulnerabili-
tät aufweist. 

Gleichzeitig mit der Ausscheidung der Schutzzonen ist die bestehende, altrechtliche 
Schutzzone S2 der Quellfassungen Wasserriesleten aufzuheben. 

Die Schutzzonenmutation soll zum nächst möglichen Zeitpunkt rechtskräftig werden. 

5 PLANUNGSINSTRUMENTE 

Nach Vorliegen aller Planungsbeschlüsse, entsteht folgendes neues rechtsverbindli-
ches Schutzzonendossier bestehend aus: 

- Schutzzonenreglement der Gemeinde Buus für die Quellfassungen Wasserries-
leten (54.8.-11.A) der Wasserversorgung Buus mit zugehörigem Schutzzonen-
plan 1: 1'500 (Plan Holinger AG Nr. 24/005) 

Der Konfliktplan (Plan Holinger AG Nr. 24/006) wie auch die Dokumentation der zu-
grunde liegenden Untersuchungen haben lediglich orientierenden Charakter. 

6 RANDBEDINGUNGEN VON KANTON UND BUND 

Die Randbedingungen des Kantons und des Bundes, insbesondere die Vorgaben 
der Gewässerschutzgesetzgebung, sind gewährleistet. Die Ausscheidung der 
Schutzzone ist mit dem AUE BL vorbesprochen worden. 

6.1 Vorprüfung Kanton 

Sämtliche zu genehmigenden Dokumente wurden am 22. März 2024 von Holinger 
AG im Auftrag der Gemeinde Buus dem Kanton (AUE BL, Fachstelle Grundwasser) 
zur Vorprüfung eingereicht. Der Kanton nimmt dazu mit Brief vom 18. Nov. 2024 
Stellung (vgl. Anhang 1). 

Die zwingenden Vorgaben aus der Stellungnahme des AUE BL wurden in den Do-
kumenten umgesetzt und der Gemeinde übermittelt. Die Hinweise aus der Stellung-
nahme des AUE BL sind der Wasserversorgung Buus zur Kenntnisnahme unterbrei-
tet worden. 

7 INFORMATION UND MITWIRKUNG 

Gemäss § 7 des Raumplanungs- und Baugesetzes wurde das öffentliche Mitwir-
kungsverfahren betreffend „Mutation Grundwasserschutzzonen Quellfassungen 
Wasserriesleten (54.8-11.A)“ durchgeführt. 

Die Bevölkerung konnte im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens Einwen-
dungen vorbringen und eigene Vorschläge einreichen, die - soweit sie der Sache 
dienen - zu berücksichtigen sind. 
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Die Dokumente hat der Gemeinderat von Buus in seiner Sitzung vom 22. April 2025 
zu Handen der Mitwirkung genehmigt (vgl. Anhang 2).  

Die Unterlagen, bestehend aus 

• Schutzzonenreglement, 

• Schutzzonenplan, 

• Konfliktplan und 

• Planungsbericht 

lagen vom Donnerstag, 1. Mai 2025 bis zum Freitag, 30. Mai 2025 öffentlich auf der 
Gemeindeverwaltung, Hemmikerstrasse 7, 4463 Buus aus und konnten zu den or-
dentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Zugleich sind die Unterlagen auf der 
gemeindeeigenen Homepage, www.buus.ch, aufgeschaltet gewesen. 

Mitwirkung 

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens wurden weder Einwendungen erhoben noch 
Vorschläge eingereicht, welche bei der weiteren Planung zu berücksichtigen wären. 

8 BESCHLUSS- UND AUFLAGEVERFAHREN 

8.1 Einwohnergemeindeversammlung 

Die Schutzzonen wurden planmässig am 19. September 2025 der Einwohnerge-
meindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet. Sämtliche Informationen dazu 
konnten dem Einladungsschreiben entnommen werden. Darüber hinaus waren die 
Unterlagen, bestehend aus 

• Schutzzonenplan, 

• Schutzzonenreglement, 

• Konfliktplan und 

• Planungsbericht 

zehn Tage vor der Gemeindeversammlung und bis 30 Tage danach unter 
www.buus.ch auf der Gemeindewebsite abrufbar sowie zu den ordentlichen Schal-
teröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung einsehbar. 

Das Schutzzonendossier wurde an der Einwohnergemeindeversammlung Buus vom 
19. September 2025 genehmigt (vgl. Beschlussprotokoll Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.3). Gegen den Beschluss wurde kein Referendum 
ergriffen, sodass dieser Rechtskraft erlangte.  

8.2 Öffentliche Auflage 

Gemäss § 31 des Raumplanungs- und Baugesetzes des Kantons Basel-Landschaft 
sind erlassene Zonenvorschriften während dreissig Tagen öffentlich aufzulegen. 

Die erlassenen Zonenvorschriften zur Schutzzonenrevision werden planmässig am 
13. November 2025 während dreissig Tagen öffentlich aufgelegt und an mehreren 
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Stellen publiziert: 

 Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft 

 Webpage der Gemeinde Buus www.buus.ch 

 Gemeinde News App  

 im Aushang. 

 

Die Unterlagen bestehend aus 

 Schutzzonenplan, 

 Schutzzonenreglement, 

 Konfliktplan und 

 Planungsbericht 

können während dieser Zeit entweder auf der Gemeindewebsite unter www.buus.ch 
sowie zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung ein-
gesehen werden. 

Innerhalb der Auflagefrist können bei der Gemeindeverwaltung Buus, Hemmi-
kerstrasse 7, 4463 Buus schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden. 

8.3 Regierungsrat 

Es liegt noch kein Beschluss vor. 

 

Buus, den ……………………. 

 

IM NAMEN DER GEMEINDE BUUS 

Die Präsidentin   Der Gemeindeverwalter 

 

 

Nadine Jermann   Claudio Maibach 



Anhang 1









Anhang 2



GEMEINDE BUUS

www.buus.ch

info@buus.ch

Protokollauszug

Sitzung vom 22. April 2025

Beschlussnummer 49

7 Umweltschutz und Raumordnung

7.71 Wasserversorgung

7.71.7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

Revision Grundwasserschutzzone Wasserriesleten - Freigabe zur öf-

fentlichen Mitwirkung

l. Sachverhalt

Die Einwohnergemeinde Buus ist die Eigentümerin der Quellfassung „Wasserriesletenquelle"

(54.11.A) und nutzt deren Quellwasser als Rohwasser für die Trinkwasserversorgung.

Sowohl die Dimensionierung der Schutzzonen wie auch die Inkraftsetzung erfolgten vor Inkraft-

treten der revidierten Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 einschliess-

lich zugehöriger Ausführungsvorschriften. Aus diesem Grund widersprechen sowohl die aktuell

gültigen Schutzzonen als auch das dazugehörige Reglement den rechtlichen Vorgaben und soll-

ten daher angepasst werden.

Mit dem Beschluss Nr. 78-2024 vom 30. Juli 2024 hat der Gemeinderat den damaligen Pla-

nungsstand zur Kantonalen Vorprüfung durch das Amt für Umweltschutz und Energie freigege-

ben. DerVorprüfungsbericht des AUE liegt der Gemeinde seit dem 18. November des letzten

Jahres vor.

Die Firma Holinger AG, Liestal unterbreitet die anhand des Vorprüfungsberichts bereinigten

Planunterlagen, Zwecks Freigabe zur öffentlichen Mitwirkung.

II. Erwägungen

Die Verwaltung schlägt vor, eine 30-tägige öffentliche Mitwirkung während dem Monat Mai

2025 durchzuführen. Die Publikation erfolgt via Amtsblatt sowie auf den übrigen Kanälen der

Gemeinde. Die Unterlagen können auf der Gemeindeverwaltung und oder Online eingesehen

werden.

Gemeinderat/Verwaltung:
Hemmikerstrasse 7, 4463 Buus Tel. 061 845 10 00



Die Bevölkerung kann im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens Einwendungen erheben und Vor-

schlage einreichen, welche bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, sofern sich diese

als sachdienlich erweisen.

Von der neurechtlichen Ausscheidung der Schutzzonen Wasserriesleten sind die folgenden Par-

zellen betroffen:

iParzellennum- |Eigentümer iSchutzzone

imer l
l

|3705, Buus [Andre Dettwiler, Vor Farnsburg 3, 4463 Buus |Zone S2
l . .... ....... ........

i3735, Buus |Bürgergemeinde Buus, 4463 Buus IZone Sl, S2 und Sm

|4112, Buus lEinwohnergemeinde Buus, Hemmikerstrasse 7, |Zone S2 und Sm

14463 Buus |
L ..„....„.. .... ....... ......... s- .....„.-_. ....................... ..................... . - . . ....... '' ........... ... „...„.„. „ .... .... -.

Im Fall von Andre Dettwiler erachten wir es als angebracht, die Planunterlagen inkl. einem Be-

gleitbrief, mit dem expliziten Hinweis auf das Mitwirkungsverfahren, zuzustellen oder die Uber-

gäbe der Unterlagen bei einem persönlichen Gespräch. So können allfällige Missverständnisse

vorbeugend umgangen werden.

Weiteres Vorgehen

• Allfällige Bereinigung der Planunterlagen aufgrund der öffentlichen Mitwirkung

• Beschlussfassung durch die Einwohnergemeindeversammlung (inkl. Planauflage)

• 30-tägige Planauflage mit der Möglichkeit zur Einsprache

• Antrag an den Regierungsrat zur Genehmigung der Schutzzonendossiers.

• Umsetzung von Massnahmen gemäss Reglement

Antrag

GR Christian Kaufmann beantragt dem Gemeinderat die Freigabe der relevanten Planunterla-

gen zur öffentlichen Mitwirkung während 30 Tagen im Monat Mai 2025.

III. Beschluss

Der Gemeinderat gibt das Schutzzonenreglement sowie den Schutzzonenplan inkl. Planungsbe-

rieht zur 30-tägigen Mitwirkung frei. Herr Andre Dettwiler wird vom zuständigen Gemeinderat

Christian Kaufmann persönlich über die Planauflage und die geplanten reglementarischen An-

derungen informiert.

Protokollauszug an:

• Holinger AG, z.Hd. Herr Alexej Philipp, Galmsstrasse 4, 4410 Liestal



Versandt:

28.04.2025

GEMEINDERATBUUS
Gemeindepräsidentin

NadineJermann

// /.
/ :-'^. ^ ^^A

Gemeindeverwalter

Claudia Maibai



Anhang 3



 GEMEINDE BUUS 

 www.buus.ch 
 info@buus.ch 
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Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. September 2025 

 

Total Anwesende: 26 

Davon stimmberechtigte Personen: 25 / Gäste: 1 / Presse: 0 

 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2025 
 
://: Das Beschlussprotokoll vom 12. Juni 2025 wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Revision über die Grundwasserschutzzonen der Wasserriesletenquellen 
 
://: Das neue Schutzzonenreglement über die Wasserriesletenquellen sowie der dazugehö-
rige Schutzzonenplan werden von der Versammlung einstimmig genehmigt. 

 

3. Revision Abwasserreglement 
 
://: Das neue Abwasserreglement wird inklusive Anhang von der Versammlung einstimmig 
angenommen. 

 

4. Der Gemeinderat informiert 
 
Kein Beschluss. 

 

5. Diverses 
 
Kein Beschluss. 
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Referendumsfrist 19. Oktober 2025 

 

§ 49 Abs. 2 Gemeindegesetz (GemG) in Verbindung mit §91 lit. b Gesetz über die politischen Rechte: 

1. Ein Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Urnenabstimmung unterstellt, wenn dies zehn Prozent der Stimmberechtigten 
 verlangen. 

2. Das Begehren ist innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen 

3. Vom Referendum ausgeschlossen sind nach GemG § 49 Abs. 3 lit. a die Beschlüsse über Budget, Nachtragskredite zum Budget, 
 Rechnung und Steuerfuss. 

Buus, 22. September 2025 / CM 




